
 

 

Feststellung des Unterbleibens einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
für das Vorhaben Errichtung und Betrieb einer Notstromdieselmotorenanlage 

in 15749 Mittenwalde 
    

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 13. Februar 2025 

 
 

Die Firma VDC BER21 GmbH, Bismarckstraße 53 in 66121 Saarbrücken, beantragt die 
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den 
Grundstücken in der Gemarkung Mittenwalde, Flur 13, Flurstücke 107/5, 108/3, 110/6, 212/11, 
245/5, 248/1, 258/3, 548, 570 und 572 eine Notstromdieselmotorenanlage zu errichten und zu 
betreiben.  
 
Beabsichtigt ist die Errichtung und der Betrieb von 12 Notstromdieselmotorenanlagen (NDMA) 
mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt 69,73 MW, um im Falle eines Stromausfalls 
die Energieversorgung des benachbarten Rechenzentrums BER22 zu gewährleisten. Die 
Betriebszeiten betragen für den Testbetrieb insgesamt 288 Stunden im Jahr (für max. 2 
Stunden pro Tag je Motor, kein gleichzeitiger Betrieb aller Motoren) und bei Stromausfall 
maximal 300 Stunden im Jahr. Zu jeder der 12 NDMA gehören ein Dieseltank, eine SCR-
Abluftreinigungsanlage, zwei Schornsteine und ein Abfüllplatz.  
 
Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer 1.1 GE des Anhangs 1 der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 
1.1.2 A der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Nach § 7 Absatz 1 UVPG war für das beantragte Vorhaben eine allgemeine Vorprüfung 
durchzuführen. 
 
Die Feststellung erfolgte nach Beginn des Genehmigungsverfahrens auf der Grundlage der 
vom Vorhabensträger vorgelegten Unterlagen sowie eigener Informationen. 
 
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das oben genannte 
Vorhaben keine UVP-Pflicht besteht. 
 
Diese Feststellung beruht im Wesentlichen auf folgenden Kriterien:  
Durch die Anlage werden Lärm, Staub und diverse Stoffe (wie Stickstoff) emittiert und in das 
Landschaftsbild eingegriffen. Folgende Schutzgüter können dadurch betroffen sein: 
Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt (im vorliegenden Fall geschützte Biotope), 
Fläche, Boden, (Grund-)Wasser, Luft und Landschaft. Aufgrund der nur minimalen Laufzeiten 
der NDMA (nur zum Testbetrieb insgesamt 288 h/a und bei Stromausfall max. 300 Stunden) 
sowie der Möglichkeiten, die Auswirkungen wirksam zu vermindern, wird eingeschätzt, dass 
es durch die Errichtung und den Betrieb der beantragten Anlage nicht zu erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen kommt. 
 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
 
Rechtsgrundlagen  
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I 
S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 
 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung 



 

 

vom 31. Mai 2017 (BGBl I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
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